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 ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)   -Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Hagen 
 

Unterhaltungsvertrag Asphaltarbeiten 2015 im Stadtg ebiet Hagen. 
Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
Fräsarbeiten 0-6cm 1.500m², Fräsarbeiten 0-18cm 2.100m², AC 11 DN 
300 t, AC 8 DN Handeinbau 75 t, AC 22TN 450 t, AC 22 TN 
Handeinbau 70 t, SMA 8 N 150 t, AC 8 DN 100 t, AC 5 DL 100 t 
Handeinbau, AC 11-16 TD 180 t.  
Alle Angaben beziehen sich auf nicht zusammenhängende 
Kleinbaumaßnahmen im Stadtgebiet Hagen. 
 

Die Arbeiten in der Zeit von April 2015 bis Dezember 2015 
auszuführen. 
 

Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 02.04.2015 ab. 
 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Der Nachweis wird vor einer evtl. Auftragserteilung gefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 
 

Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3% der Abrechnungs-
summe einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen eine 
Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Kreditinstitutes oder Kreditversicherers stellen.  
 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom 09.02.2015 bis spätestens 
09.03.2015 bei der Stadt Hagen, Vergabestelle Bauprojekte, Rathaus I, 
Rathausstraße 11, 58095 Hagen, Zimmer B.214, �(02331) 207-3759, 
montags bis donnerstags von 9.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.30 
Uhr und freitags von 9.30 bis 12.00 Uhr abgeholt werden. 
 

Die Selbstkosten für das Angebot, die nicht erstattet werden, betragen 
29,00 €. Die Unterlagen können auch unter Beifügung eines 
Verrechnungsschecks schriftlich angefordert werden. In diesem Fall ist 
für die Postzustellung ein Mehrbetrag von 2,40 € mittels Verrechnungs-
scheck zu zahlen, somit insgesamt 31,40 €. 
Durch Beifügung von Adressenaufklebern lässt sich die Zustellung 
beschleunigen. 
Zusätzlich steht dem Bewerber die Ausschreibung im GAEB 
Datenformat .d83 auf CD zur Verfügung. 
 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin bei der Stadt Hagen, 
Vergabestelle Bauprojekte, eingehen. 
Eröffnungstermin: 

Dienstag,  10.03.2015, 10:30 Uhr 
(Vergabestelle Bauprojekte, Rathausstraße 11, Zimmer B.214) 

Zugelassen sind die Bieter und ihre Bevollmächtigten. 
 

Zahlungen erfolgen nach § 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und den Vertrags-
bedingungen des Wirtschaftsbetriebs Hagen. 
 

Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Münster, Albrecht-Thaer-Straße 
9, 48147 Münster. 
 

Hagen, 13.01.2015           Hegerding (Fachbereichsleiter Bau)   
   
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Mirco Kotni, letzte bekannte Anschrift Hochstr. 96, 58095 
Hagen, liegt beim Fachbereich Zentrale Dienste der Stadt Hagen, 
Rathausstr. 11, Zimmer C.806, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 
Gewerbesteuerbescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und 
Controlling, Bereich Steuern, Rathaus I,  Rathausstr. 11, 58095 Hagen, 
vom 30.01.2015 für die Firma IHG Atrium Stuckateur GmbH, 
Geschäftszeichen: 20/20, 1001.1003648.0, 20/2, VA 2013. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Es erfolgt die öffentliche Zustellung. Es können Fristen in Lauf gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.  
 

Dieses Schreiben gilt nach § 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBL. I S. 3866, ber. I 2003 S. 61) in der zurzeit 
geltenden Fassung in Verbindung mit dem Verwaltungszustellungs-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung von der Stadt Hagen als öffentlich bekannt gegeben, wenn 
seit dem Tage der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 29.01.2015                  Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

■ 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

 

Umlegungsgebiet E16 – Ortsumgehung Boele Teil I 
Gemäß § 71 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748), wird 
bekannt gemacht: 
Der Beschluss E16/10.1-1 vom 05.12.2014 gemäß § 76 BauGB des 
Umlegungsausschusses der Stadt Hagen ist bezüglich der neuen 
Flurstücke Gemarkung Boele, Flur 21, Nrn. 915 bis 937 (Flurstücke alt: 
Gemarkung Boele, Flur 21, Nrn. 50, 55, 218, 224, 228, 229, 270, 272, 
276, 277, 297, 298, 336, 337, 338, 339, Gemarkung Boele, Flur 22, 
Nrn. 141, 849, 850, 851, 853, 855, 858, 859, 889, 890) am 19.01.2015 
unanfechtbar geworden. 
Soweit in den oben genannten Beschlüssen im Einzelfall nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, hat die Bekanntmachung 
folgende Wirkungen: 
 

1.  Gemäß § 72 Abs. 1 BauGB wird mit der Bekanntmachung der  
 bisherige Rechtszustand durch den in den Beschlüssen 
 vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung 
 schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der 
 zugeteilten Grundstücke ein. Besitz, Nutzungen und Gefahren der 
 zugeteilten Grundstücke gehen mit der Bekanntmachung auf die 
 neuen Eigentümer über. 

2.  Die Widmung gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW der in den 
 Beschlüssen bezeichneten öffentlichen Straßen- bzw. Wegeflächen 
 wird durch die Straßenbaubehörde veranlasst. 

3 . Der Umlegungsausschuss veranlasst nach der Bekanntmachung die 
 Berichtigung der öffentlichen Bücher (Grundbuch und 
 Liegenschaftskataster) gemäß § 74 Abs.1 BauGB.  Bis dahin dienen 
 die Beschlüsse als amtliches Verzeichnis der  Grundstücke im 
 Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Bekanntmachung kann gemäß § 217 Abs. 2 BauGB 
binnen sechs Wochen, von dem auf diese Bekanntmachung folgenden 
Tag an gerechnet, Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt 
werden. 
Der Antrag ist schriftlich beim Umlegungsausschuss der Stadt Hagen, 
Postfach 4249, 58042 Hagen, oder zur Niederschrift beim 
Umlegungsausschuss der Stadt Hagen - Geschäftsstelle - (Rathaus II, 
Berliner Platz 22, 58089 Hagen, 1. Etage, Zimmer C.113, 117 und 118) 
gemäß § 217 Abs.1 bis 3 BauGB einzureichen. Dieses ist auch die 
Stelle, wo die Beschlüsse und deren Begründung von jedem 
eingesehen werden können, der gemäß § 12 der Grundbuchordnung 
ein berechtigtes Interesse darlegt. 
Gemäß § 217 Abs. 3 BauGB muss der Antrag den Verwaltungsakt 
bezeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit 
der Verwaltungsakt angefochten wird, und einen bestimmten Antrag 
enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel 
angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen.  
Falls die oben genannte Frist durch das Verschulden eines 
Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden dem Berechtigten zugerechnet. 
 

Hagen, 26.01.2015   Umlegungsausschuss der Stadt Hagen 
                              Dr. Tutmann (Vorsitzender) 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 
 

 

Öffentliche Zustellung  
Für Herrn Mariusz Robert Mackowiak, wohnhaft: Gertrudstr. 10,  58097 
Hagen, liegt bei den Zentralen Diensten der Stadt Hagen, Rathausstr. 
11, Zimmer  C 806, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Eintragungen im Fahreignungsregister - ERMAHNUNG gemäß § 4 Abs. 
5 Nr. 1 StVG wegen wiederholter Verkehrszuwiderhandlungen 
 

Bescheid der Stadt Hagen vom 03.02.2015, Aktenzeichen: 32/115-
1582747. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, 
von der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, den 03.02.2015                  Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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